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Älter werden in unserer Gesellschaft

Rechtliche Fragen



Rechtliche Fragen

«Die können ja mit mir machen, was sie wollen!» Solche

und ähnliche Ängste kommen häufig auf bei älteren Men-

schen, erst recht, wenn deren körperliche und/oder geistige

Fähigkeiten abnehmen. Angewiesen sein auf Betreuende,

Pflegende, medizinische Fachpersonen und Institutionen

kann sie verstärken. Medienberichte über «Machtmiss-

brauch» gegenüber älteren Menschen schüren solche

Befürchtungen.

«Werden meine Würde und meine persönliche Integrität

respektiert?» «Wie kann ich mich wehren, wenn dies nicht 

mehr der Fall ist?» Solche und ähnliche Fragen regen dazu

an, sich mit der rechtlichen Situation älterer Menschen aus-

einander zu setzen. 

1997 wurde von der europäischen Region der International

Association of Gerontology (IAG) erstmals eine Charta über

die Betreuungsstandards älterer Menschen im Gesundheits-

system veröffentlicht. Sie hat zum Ziel, dass Menschen 

unabhängig von ihrem Lebensalter Zugang zu notwendigen

medizinisch-therapeutischen Leistungen haben und als ak-

tive Mitglieder dieser Gesellschaft ein eigenständiges Leben

führen. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen

Wissenschaften hat 2004 medizinisch-ethische Richtlinien

und Empfehlungen im Zusammenhang mit der «Behand-

lung und Betreuung von älteren pflegebedürftigen Men-

schen» veröffentlicht. Kantonale Gesundheitsgesetze und

Verordnungen sowie Spital- und Heimgesetze enthalten

ebenfalls entsprechende Normen und Standards. Auch der

Schweizerische Seniorenrat hat 2003 eine Seniorencharta

Schweiz mit verschiedenen Thesen veröffentlicht. Hinweise

auf weitere gesetzliche Grundlagen oder Richtlinien sind

vielleicht auch im Altersleitbild einer Gemeinde enthalten.
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Anlaufstellen bei Rechtsfragen

Der Rechtsbereich ist äusserst komplex. Verschiedene Rechtsgrundlagen

müssen je nach Fragestellung und Problem beachtet werden. Eine un-

abhängige Beratung, ja vielleicht eine Vertretung durch einen Anwalt,

kann deshalb sinnvoll sein.

– Unabhängige Beschwerde- und Ombudsstellen für 
alte Menschen beraten bei Beschwerden/Konflikten, 
z.B. in den Bereichen Betreuung und Pflege, Wohnen, 
Finanzen, Misshandlung.

Zusammen mit einer Fachperson wird nach Lösungen
gesucht. Allenfalls werden Sie an eine andere Stelle ver-
wiesen. Ihre Anfragen gelangen so an eine neutrale Stelle, wo Sie
diskret und unbürokratisch, finanziell tragbar und unter Wahrung
Ihres Persönlichkeitsschutzes fragen können und beraten werden.
Normalerweise übernehmen diese Stellen keine Parteivertretungen
bei Rechtsstreitigkeiten. 

– Sie können sich auch an eine kantonale oder städtische Om-
budsstelle wenden. Diese unabhängigen Stellen beraten Sie zu
Anliegen bei Problemen im Verwaltungs- und Ämterbereich.

– Die Schweizerische Patienten- und Versichertenorganisation
oder der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen vertritt
die Interessen von Personen mit Problemen im Bereich Patienten- und
Versichertenrechte (überhöhte Rechnungen, Versicherungsleistun-
gen usw.). Wer Mitglied wird, profitiert von ermässigten Tarifen.

– Die Ombudsstellen der kantonalen Ärztegesellschaften kön-
nen Sie einschalten, wenn Sie Probleme haben mit einem Arzt, der
Sie behandelt. 

– Bei Problemen im Krankenkassenbereich können Sie sich an den
Ombudsman der sozialen Krankenversicherung wenden.

– Die Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, die Krebsliga
Schweiz und weitere spezifische Institutionen bieten oft auch Rechts-
beratungsdienste an. Erkundigen Sie sich bei der jeweiligen Institution.

– Die meisten Frauenzentralen bieten kostenpflichtige Beratungen
an (abhängig vom Einkommen). Sie übernehmen jedoch keine Man-
date.

– Anwaltsbüros: Suchen Sie nach einem Anwalt, der auf Ihr spezi-
fisches Problem spezialisiert ist (Schweizerischer Anwaltsver-
band). Erkundigen Sie sich im Voraus nach den Kostenansätzen! 
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Welche Rechtsberatungen
gibt es in meiner näheren
Umgebung?
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Was für rechtliche
Fragen beschäftigen
mich zurzeit?

Was möchte ich in 
einer Patienten-
verfügung regeln?

Welche Rechte haben kranke Personen? 

Welche Rechte habe ich eigentlich gegenüber Ärzten, Spitälern, Kliniken,

Versicherungen usw.? Um sich nicht erst mit solchen Fragen zu befassen,

wenn man selbst in einen «Fall» verwickelt ist, geben z.B. verschiedens-

te Merkblätter und Broschüren entsprechende Informationen. Geeigne-

te Anlaufstellen sind der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen

und die Schweizerische Patienten- und Versichertenorganisation (SPO).

Auch die Spitäler (z.B. Spitalwegweiser, Patientenorientierung) und die

Ärzte legen heute wert auf eine gute Information. Sie sind sogar ver-

pflichtet, ihre Kunden entsprechend zu informieren. Mit dem Ziel, dass

die Betroffenen genug wissen, um sinnvolle Fragen zu stellen und aus-

reichend informiert ihre Einwilligung geben können für eine

Behandlung, Untersuchung usw. Stellen Sie solche Fragen 

ungeniert. Es lohnt sich! Besprechen Sie die Antworten mit 

anderen Personen, z.B. Angehörigen, und bedingen Sie sich im-

mer genügend Bedenkzeit aus. Lassen Sie sich nicht zu Ent-

scheiden drängen, bei denen Ihnen nicht wohl ist!

Krankengeschichte, medizinische Leistungen

• Sie haben grundsätzlich das Recht auf Einsicht in die Krankenge-

schichte, die der Arzt über Sie führt (Diagnose, Befunde, Behandlun-

gen, Röntgenberichte, andere Untersuchungsberichte, Labordaten).

• Bei einem Arztwechsel ist es sinnvoll, Ihren bisherigen Arzt zu bitten,

Ihre Krankengeschichte dem neuen Arzt zu übergeben. 

• Sie können sich im Zusammenhang mit Bedenken/Problemen rund um

medizinisch-therapeutische Massnahmen und deren Verrechnung

auch an die Ombudsstellen der kantonalen Ärztegesellschaft wenden.

Vielleicht bietet auch Ihre Krankenkasse eine entsprechende Beratung

an. In solchen Situationen ist es immer empfehlenswert, zuerst noch

einmal ein klärendes Gespräch mit den direkt Beteiligten zu suchen.

Patientenverfügung

Medizinisch-technisch ist sehr vieles möglich. Aber ist es auch ethisch

verantwortbar? Über solche Fragen wird heute viel diskutiert. Manche

Menschen werden dadurch verunsichert.

Es ist das Recht jedes Menschen, nach gründlicher Aufklärung durch

Fachpersonen auf unerwünschte medizinische Behandlung willentlich zu

verzichten, unabhängig von seinem Gesundheitszustand. 
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Wen möchte ich in der 
Patientenverfügung
als bevollmächtigte 
Person(en) einsetzen?

Falls Sie urteilsfähig sind, wird Ihr Wille in die Entscheidfindung mit einbe-

zogen und respektiert. Es kann aber sein, dass Sie durch Krankheit oder

Unfall dazu nicht mehr in der Lage sind. Dann können Sie mit einer Pa-

tientenverfügung Ihren Willen zu wichtigen Punkten zum Ausdruck brin-

gen.

Darin

– legen Sie schriftlich fest, in welchem Umfang Sie bei Verlust Ihrer Ent-

scheidungs- und Kommunikationsfähigkeit medizinisch behandelt

werden möchten;

– können Sie eine bevollmächtigte Person (oder mehrere) bestimmen,

die an Ihrer Stelle in den medizinischen Entscheidprozess mit einbe-

zogen werden müssen; 

– bestätigen Sie mit der alle zwei Jahre aktualisierten Unterschrift und

dem entsprechenden Datum, dass die Verfügung Ihren aktuellen

Willen ausdrückt.

Beispiel Dachverband 
Schweizerischer Patienten-
stellen (DVSP)
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Bei welchen Organi-
sationen hole ich mir 
Informationen?

Sie tragen die Patientenverfügung auf sich, händigen ein Exemplar ei-

ner bevollmächtigten Vertrauensperson aus und informieren weitere Per-

sonen darüber, wo Ihre Patientenverfügung aufbewahrt ist. Übergeben

Sie auch Ihrem Hausarzt eine Kopie der Verfügung.

Orientierungshilfe und entsprechende Formulare für Ihre persönliche

Willensäusserung können bei verschiedenen Organisationen bezogen

werden:

– Schweizerische Patienten- und Versichertenorganisation

– Dachverband Schweizerischer Patientenstellen

– Caritas

– Verbindung der Schweizer Ärzte und Ärztinnen

– Dialog Ethik. Dieses Institut bietet die Möglichkeit der elektronischen

und datengeschützten Abspeicherung Ihrer Patientenverfügung und

ist darum besorgt, Sie alle zwei Jahre daran zu erinnern, Ihre Wil-

lensäusserung zu überprüfen, allenfalls zu ändern oder mit Ihrer Un-

terschrift zu bestätigen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit  Senioren

ausgearbeitet.

Die Patientenverfügung ersetzt nicht eine Vorsorgevollmacht, die ei-
ner Person Ihres Vertrauens ermöglicht, an Ihrer Stelle geschäftliche,
persönliche und wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Die Patien-
tenverfügung ersetzt auch das Testament nicht, das Ihren Nachlass
regelt.

Krankheit, Sterben und Tod sind Themen, die vielen Menschen Angst

machen. Wer jedoch für sich darüber nachdenkt und sich im Gespräch

mit nahe stehenden Personen dazu äussert, kann sich gelassener damit

befassen (siehe Seite 163).




